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Zivilschutz in der Schweiz

Aufgabenentflechtung zwischen Bund und Kantonen
und Sanierung des Bundeshaushaltes
Illustration an einem praktischen Beispiel

Nachdem der Souverän es zweimal
deutlich abgelehnt hat, dem Bund
über die Einführung einer Mehrwertsteuer

zu spürbaren Mehreinnahmen
zu verhelfen, schlägt heute der
Bundesrat nicht bloss ein bemerkenswertes

Sparpaket vor, dem die eidgenössischen

Räte, so ist zu erwarten, im
wesentlichen folgen werden. Es sind
überdies Anstrengungen unter dem
Titel «Aufgabenentflechtung zwischen
Bund und Kantonen» an die Hand
genommen, die nicht zuletzt auch zur
Folge haben sollen, den Bundeshaushalt

langfristig wirksam zu entlasten.
An sich musste dieses Unterfangen in
erster Linie unter staatspolitischen
Gesichtspunkten erfolgen; es gälte,
sich ernstlich auf einen echten Föderalismus

zurückzubesinnen und wieder
deutlicher festzusetzen, was des Bundes,

was der Kantone, was der
Gemeinden zu sein hat. Die Folgen dürften

sich aber nicht darin erschöpfen,
dass die Kantone und letztlich die
Gemeinden zugunsten des Bundes
vermehrte finanzielle Lasten selbst zu
tragen hätten, was unumgänglich sein
wird; die Kantone und Gemeinden
müssten insofern gestärkt aus dieser
Übung hervorgehen, als ihnen mit der
vermehrten finanziellen Belastung
auch gleichzeitig wieder vermehrt echte

Eigenverantwortung und Kompetenz

zum eigenständigen Entscheid
überbunden würden.

Entmündigung
der Kantone und Gemeinden
Überall dort, wo der Bund im Verlauf
der letzten Jahrzehnte angefangen hat
oder genötigt worden ist, den Kantonen

und Gemeinden bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben finanziell durch die
Leistung von Subventionen unter die
Arme zu greifen, hat die Bundesverwaltung

das zunehmend zum Anlass
genommen, bei eben dieser Erfüllung
von Aufgaben auch mitzureden,
mitzubestimmen, sich Genehmigung und
Schlussentscheid vorzubehalten, nach
dem einfachen Grundsatz «Wer zahlt,
befiehlt». Beim Namen genannt,
haben wir uns eine Entmündigung der
Kantone und Gemeinden eingehandelt

und notgedrungen eine Aufblä¬

hung der Bürokratie und höchst
komplizierte und langwierige
Verwaltungsverfahren.

Sehr viele Aufgaben, welche
bundesgesetzlich geregelt und in den Kantonen

und Gemeinden zu erfüllen sind,
hat der Gesetzgeber den Kantonen
zum Vollzug übertragen und in der
Regel mit der Leistung von
Bundesbeiträgen verknüpft. Ein klassisches
Beispiel stellt der Zivilschutz dar.
Nach Art. 22bilHs der Bundesverfassung

stellt er einen Teil der
Landesverteidigung dar. Die entsprechende
Bundesgesetzgebung ist den Kantonen

zum Vollzug übertragen. Letztlich
sind die Zivilschutzmassnahmen in
den Gemeinden und durch die
Gemeinden zu treffen. An die vom Bund
vorgeschriebenen Massnahmen hat er
gesetzliche Beiträge zu leisten; je nach
Finanzkraft der Kantone bewegen sie
sich zwischen 55 und 65 %, im Bereich
der baulichen Massnahmen zwischen
10 und 20 (privater Schutzraumbau)
bzw. 40 und 60%.

Schwerfällig und kostspielig
Die Folgen waren und sind entsprechend.

Einerseits gelang es dank dieser

massiven Bundesfinanzhilfe seit
Mitte der sechziger Jahre, den
Zivilschutz vor allem im investitorischen
Bereich (private Schutzräume,
Schutzbauten der öffentlichen Hand,
Material) auf einen Stand zu bringen,
der im internationalen Vergleich
einsame Spitze darstellt. Anderseits ist
die grundsätzlich föderalistische
Ordnung, die in diesem Aufgabenbereich
vom Gesetzgeber ausdrücklich gewollt
war, durch eine zentralistische
Verwaltungsbürokratie des Bundes
weitgehend pervertiert worden, verbunden

mit überaus komplizierten
administrativen Abläufen. Projekte für
Schutzbauten sind von drei Instanzen
zu prüfen und zu genehmigen:
Kontrollorgan für baulichen Zivilschutz
der Gemeinde, Zivilschutzfachstelle
des Kantons, Bundesamt für
Zivilschutz. Im Ausbildungsbereich ist für
jeden Rappen, jede Übung, jeden
Kurs eine Bewilligung einzuholen,
und die Beiträge des Bundes kommen
erst dann zur Auszahlung, wenn die

Abrechnungen für solche Dienstanlässe
von fünf oder sechs Tagen Dauer

durch Kanton und Bund geprüft und
genehmigt sind. Dabei ist nach den
Verwaltungsvorschriften des Bundes
je eine Buchhaltung so detailliert zu
führen, wie sie für weit längere Dienste

in der Armee zu führen ist.
Revisionsbemerkungen laufen hin und her,
Wiedererwägungsgesuche, selbst
Rekurse, und meist handelt es sich dabei
um Beträge von weniger als hundert
oder bestenfalls von wenigen hundert
Franken. Die Mitfinanzierung der
Ausbildung wird von den zuständigen
Bundesinstanzen überdies zum Anlass
genommen, das Kurswesen nicht bloss
in grundsätzlichen Fragen einheitlich
zu ordnen (was zweifellos unerlässlich
ist), sondern akribisch jede einzelne
Lektion bis ins Detail vorzuschreiben.
Das Unbehagen, das derartige
Zustände bewirken, ist weitherum
ausserordentlich gross und lähmend. Alle
bisherigen Versuche, wenigstens die
Administration zu vereinfachen und
beispielsweise im privaten
Schutzraumbau eine Pauschalierung
einzuführen, sind am Widerstand der
Bundesverwaltung gescheitert.

Keine echte Aufgabenteilung
Nun sollen für die nächsten paar Jahre
auch die Bundesbeiträge im
Zivilschutz linear um 10% gekürzt werden,

und im Rahmen der Aufgaben-
entflechtung zwischen Bund und
Kantonen ist geplant, die Bundesbeiträge
an den privaten Schutzraumbau
fallenzulassen und sie im Ausbildungsbereich

von heute 55 bis 65 % auf rund
33 % zu kürzen. Kantone und
Gemeinden hätten dann den 50prozenti-
gen Anteil an den Mehrkosten im
privaten Schutzraumbau allein zu
tragen. Die Materialbeschaffung erfolgte,

so ist vorgesehen, vollständig zu
Lasten des Bundes; dabei ist zu
bedenken, dass der Hauptharst des
Zivilschutzmaterials bereits beschafft ist.
Diese Art, die Dinge neu ordnen und
den Bund finanziell entlasten zu wollen,

scheint dem Verfasser ein
typisches Beispiel dafür zu sein, wie man
es gerade nicht tun soll. Der
Spareffekt ist unbedeutend, Kantone und
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Gemeinden werden stärker belastet,
und es besteht für die Bundesverwaltung

kein Zwang, ihren Zentralbürokratismus

und die Bevormundung der
Kantone und Gemeinden abzubauen.

Grundsätze
Demgegenüber bestehen echte Chancen

und Möglichkeiten, diese Aufga-
benentflechtung mit staatspolitischer
Wirkung durchzuführen und dabei
erst noch eine spürbare finanzielle
Entlastung nicht bloss des Bundes,
sondern auch der Kantone und
Gemeinden zustande zu bringen. Ein
erster Grundsatz, der zu befolgen wäre,

ist der, mit der Aufgabenentflech-
tung auch eine eindeutige
Kompetenzausscheidung zwischen Bund und
Kantonen zu vollziehen, die hinterher
nicht wieder durch die Verwaltung
unterlaufen werden kann. Ein zweiter
Grundsatz muss sein, dort und so zu
sparen, dass es sich spürbar auswirkt.
Und der dritte Grundsatz schliesslich
muss sein, durch diese Massnahmen
nicht zu bewirken, dass die Gemeinden

als Hauptträger des Zivilschutzes
auf ihrem Gebiet am Schluss als die
finanziell Geprellten dastehen und in
der Folge den weiteren Ausbau des
Zivilschutzes schubladisieren.

Vorschläge
Aus diesen Überlegungen drängen
sich folgende Massnahmen auf: Die
Beiträge der öffentlichen Hand (also
des Bundes, der Kantone und der
Gemeinden) an den privaten
Schutzraumbau sind durch Änderung von
Artikel 6 des Schutzbautengesetzes
(BMG vom 4. Oktober 1963),
revidierte Fassung vom 7. Oktober 1977)
vollständig aufzuheben, und die
Prüfung und Genehmigung sowohl der
Projekteingaben wie der Abrechnungen

sind vollständig in die Kompetenz
der Kantone zu geben. Die technischen

Weisungen für den privaten
Schutzraumbau des Bundes genügen
vollständig und haben sich bewährt,
um die Qualität des privaten
Schutzraumbaus auch ohne öffentliche Gel¬

der weiterhin sicherzustellen. Für den
Bund resultierten jährliche Einsparungen

in der Grössenordnung von 35
Mio. Franken, für den Kanton Zürich
beispielsweise von rund 8 Mio. Franken

im Jahr und nochmals soviel Geld
bei den Gemeinden. Zudem ergäbe
sich ein ganz wesentlicher Abbau des
Verwaltungsaufwandes.
In der Startphase des Schutzraumbaus
war es sinnvoll, den Bauherren die
finanzielle Erleichterung durch
Beiträge der öffentlichen Hand zu gewähren.

Das ist heute nicht mehr nötig.
Der Schutzraumbau hat sich eingebürgert.

Der Anteil der Schutzraummehrkosten

an den Gesamtinvestitionen
bei Wohnbauvorhaben liegt im
Bereich von wenigen Prozenten (Beispiel
Vierfamilienhaus mit rund 20
Schutzplätzen: Schutzplatzkosten rund
12 000 Franken) ; auch die Mietkosten
würden dadurch höchstens in einem so
geringen Ausmass betroffen, dass es
dem Preis für ein paar Pakete Zigaretten

im Monat entspräche.

Anderseits sollte der Bund die Beiträge

an die Ausbildung vollständig
aufheben, soweit diese Ausbildung durch
Kantone und Gemeinde zu tragen ist.
Dem Kanton Zürich beispielsweise
entstünde dadurch eine Mehrbelastung

von etwas über 2 Mio. Franken
im Jahr, ebensoviel für die Gemeinden

insgesamt. Verbunden mit dem
Wegfall der gesetzlich gebundenen
Beiträge an den privaten Schutzraumbau

resultierte für den Kanton
dennoch letztlich eine Einsparung von
rund 4 Mio. Franken im Jahr, was
etwa 20 % seines Nettoaufwandes für
den Zivilschutz entspricht. Ähnliche
Folgen ergäben sich für die Gemeinden.

Wiederum musste mit dem Wegfall

der Bundesbeiträge die echte
Kompetenzerteilung an die Kantone
verbunden sein, Eingaben und
Abrechnungen im Ausbildungsbereich in
letzter Instanz zu prüfen und zu
genehmigen; sie könnten dann auch
wesentliche administrative Vereinfachungen

selbst vornehmen.

Schutzbauten der Gemeinden
Wo man die Beiträge von Bund und
Kantonen nicht schmälern darf, das ist
der Bereich der Schutzbauten, welche
durch die Gemeinden selbst zu erstellen

sind (sanitätsdienstliche Bauten,
öffentliche Schutzräume, Schutzbauten

für die Zivilschutzorganisationen),
und auch bei den Spitälern nicht
(geschützte Operationsstellen mit
geschützten Pflegeräumen). Würden
hier die Gemeinden im Endeffekt
finanziell stärker belastet, ist zu erwarten,

dass sie ihre Zivilschutzaufgaben
hintanstellen und schubladisieren.
Das aber würde den Zivilschutz ins
Mark treffen. Denn man darf sich
keinen Illusionen hingeben: auf
diesem Gebiet bestehen für die
Gemeindebehörden weder politischer Druck
noch politische Aktualität. Eine
Mehrbelastung bei den von ihnen
selbst vorzunehmenden baulichen
Zivilschutzinvestitionen führte zu der
echten Gefahr, dass sie sich dieser
Aufgabe entziehen.
Zusammenfassend kann man feststellen,

dass eine echte Aufgabenent-
flechtung zwischen Bund und Kantonen

im Bereich des Zivilschutzes
sowohl zu einer Entlastung nicht bloss
des Bundeshaushaltes, sondern der
öffentlichen Haushalte insgesamt führen

könnte und gleichzeitig zu einer
staatspolitisch höchst erstrebenswerten

klaren Trennung der Kompetenzen
und Verantwortlichkeiten.

Der Verfasser hält dafür, dass es noch
weitere Aufgabenbereiche gibt, die
heute zur Diskussion stehen, auf
denen eine Aufgabenentflechtung
zwischen Bund und Kantonen nicht bloss
zu einer spürbaren finanziellen Entlastung

des Bundes führen könnte,
sondern auch zu einer staatspolitisch
notwendigen Neuregelung der Zuständigkeiten

und zu mehr Eigenverantwortung
der Kantone und Gemeinden.

Den Bereich des Zivilschutzes hat er
gewählt, weil er ihn am besten kennt.

Heinrich Stelzer
Zürich
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